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LANDESGESETZBLATT 
FÜR DAS BURGENLAND 

Jahrgang 2026  Ausgegeben am 18. Juni 2026 

47. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 8. Juni 2026, mit der die Burgenländische 

Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2019 geändert wird 

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 8. Juni 2026, mit der die Burgen-
ländische Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2019 geändert wird 

Auf Grund des § 4 Abs. 2 Z 1 lit. b des Burgenländischen Heizungs- und Klimaanlagengesetzes - 
Bgld. HKG, LGBl. Nr. 33/2019, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 40/2026, wird verordnet: 

Die Burgenländische Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2019 - Bgld. HK-VO 2019, LGBl. 
Nr. 60/2019, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 104/2025, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Z 10a und 10b wird am Ende der Strichpunkt jeweils durch einen Punkt ersetzt. 

2. In § 39a Abs. 2 wird der Klammerausdruck „(LGBl. Nr. 70/2021)“ durch den Klammerausdruck 
„(LGBl. Nr. 73/2021)“ ersetzt.  

3. Dem § 74 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) § 2 Z 10a und 10b, § 39a Abs. 2 und die Anlagen 5 und 6 in der Fassung der Verordnung LGBl. 
Nr. 47/2026 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

4. Die Anlagen 5 und 6 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 73/2021 werden durch die Anlagen 5 
und 6 zur vorliegenden Verordnung ersetzt. 

Für die Landesregierung: 
Die Landeshauptmann-Stellvertreterin: 

Haider-Wallner 
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Meldung der/des Prüfberechtigten 
 

 

 

 

 

 

 

im Bundesland ………………………………………………………. eingetragen und ersuche(n) um Eintragung in die Liste 

der Prüfberechtigten gemäß § 37 Bgld. HKG und Zuweisung einer Prüfnummer. 

 

 

 

 
Name (der/des Prüfberechtigten bzw. Firma)  

Adresse (der/des Prüfberechtigten bzw. Firma)  

Name der Inhaberin/des Inhabers, der  
Geschäftsführerin/der Geschäftsführerin/ 
des Geschäftsführers, der/des leitenden 
Angestellten mit Prüfbefugnis 

 

E-Mail  

Telefonnummer  

Prüfnummer BPR- 

  
 

       An das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Abteilung 4 – Referat Klimaschutz- und Naturschutzrecht 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 
E-Mail: post.a4@bgld.gv.at  

      

 

Betrifft: 
 

Ansuchen um Eintragung in die Liste der Prüfberechtigten und Zuweisung einer Prüfnummer für  
Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke und/oder Klimaanlagen und Wärmepumpen 
 
Ansuchen um Eintragung in die Liste der Prüfberechtigten für eine weitere Kategorie an Anlagen 
bzw. für Inspektionen der Energieeffizienz 

 
Meldung der Beendigung der Tätigkeit als Prüfberechtigte bzw. Prüfberechtigter und Ansuchen  
um Löschung aus der Liste der Prüfberechtigten  

 
  

1. 
Ich (wir) ersuche(n) um Eintragung in die Liste der um Eintragung in die Liste Prüfberechtigten und  

Zuweisung einer Prüfnummer für 

  Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke und/oder 

  Klimaanlagen und Wärmepumpe 

2. Ich bin (wir sind) bereits in der Liste der Prüfberechtigten für  

  
Feuerungsanlage (allenfalls und Blockheizkraftwerke) oder 

 
  

Klimaanlagen (und allenfalls Wärmepumpe 

 
 

 

 
 

Anlage 5 gemäß §§ 43 und 44 Bgld. HK-VO 

2019 
 

mailto:post.a4@bgld.gv.at
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Ich bin (wir sind) bereits in der Liste der Prüfberechtigten gemäß § 37 Bgld. HKG eingetragen, verfüge(n)  

bereits über eine Prüfnummer für  

 

3. 

              Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke und/oder 

              Klimaanlagen (allenfalls und Wärmepumpe) 

und ersuche(n) um (zusätzliche) Eintragung in die Liste der Prüfberechtigten auch für  

              Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke und/oder 

              Klimaanlagen und/oder 

              Wärmepumpen und/oder 

              Inspektionen der Energieeffizienz gemäß § 36a Bgld. HKG 

4. Ich (wir) gebe(n) bekannt, dass ich (wir) meine (unsere) Prüftätigkeit  

als Prüfberechtigte bzw. Prüfberechtigter für 

              Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke und/oder 

              Klimaanlagen 

              Wärmepumpen  

              Inspektionen der Energieeffizienz gemäß § 36a Bgld. HKG 

 jegliche Prüfungstätigkeit nach dem Bgld. HKG 

              mit …………………………………………………………………………….          beende(n) und ersuche(n) um  

                 

              Löschung aus der Liste der Prüfberechtigten.  

       Tag            Monat                                  Jahr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
                                          

 
Allfällige Anmerkungen:  
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Informationen zum Datenschutz 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben von mir bekannt gegebenen personenbezogenen Daten für die Zulassung  

zur Prüfung gemäß § 54 Burgenländisches Heizungs- und Klimaanlagengesetz – Bgld. HKG, vom Amt der  

Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 4 – Agrarwesen, Natur- und Umweltschutz, 7000 Eisenstadt, 

Europaplatz 1, E- Mail: post.a4@bgld.gv.at, Tel.: +4357600-2538, gem. Art 6 Abs- 1 lit c DSGVO verarbeitet werden. 

 

Die personenbezogenen Daten werden vom Verantwortlichen nur so lange aufbewahrt, als gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen oder eine Verjährung potentieller Rechtsansprüche noch nicht eingetreten ist. 

 

Unter den Voraussetzungen des anwendbaren Rechts habe ich das Recht auf Auskunft über die erhobenen Daten, 

Berichtigung,  Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Weiters besteht das Recht auf Beschwerde bei 

der Datenschutzbehörde. 

 

Datenschutzrechtlicher Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union, 

Verordnung (EU) Nr. 2016/679 , ist das Amt der Burgenländischen Landesregierung, 7000 Eisenstadt, Europaplatz 

1, E-Mail: post.datenschutz@bgld.gv.at. 

Alternativ besteht die Möglichkeit sich an den Datenschutzbeauftragten KPMG Security Services GmbH, 

Porzellangasse 51, 1090 Wien, E-Mail: post.datenschutzbeauftragter@bgld.gv.at, zu wenden. 

 

  

  

mailto:post.a4@bgld.gv.at
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1 von 3 
 

Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 
  

Name (der/des Prüfberechtigten bzw. Firma) 
 

Adresse (der/des Prüfberechtigten bzw. Firma)  

E-Mail  

Telefonnummer  

Prüfnummer BPR- 

  

 
 
 
 
 

       An das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Abteilung 4 – Referat Klimaschutz- und Naturschutzrecht 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 
E-Mail: post.a4@bgld.gv.at  

    

 

Betrifft:  Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 
 
 Ich ersuche um Zulassung zur Prüfung gemäß § 54 Burgenländische Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2019 
(Bgld- HK-VO 2019). 
 
 
 
 

Folgende Fachbereiche werden als Prüfungsgegenstand bekannt gegeben 

                  § 45 Abs. 1 Z 1 bis 4 Bgld. HK-VO 2019 – Inhalt Abgasmesskurs 

 

• Besondere Kenntnisse über die Durchführung von Emissions- und Abgasmessungen 

• Grundkenntnisse über Feuerungstechnik und Emissionsfragen 

• Besondere Kenntnisse hinsichtlich Überprüfungen entsprechend den einschlägigen  
technischen Richtlinien einschließlich Funktion und Wartungserfordernisse von  
Messgeräten 

• Besondere Kenntnisse zur Beurteilung des Wirkungsgrades und der  
Dimensionierung eines Wärmeerzeugers im Verhältnis zum Heizbedarf des Gebäudes 

   
 
 
 
 

                                                                                           
§ 45 Abs. 1 Z 6 Bgld. HK-VO 2019 – Inhalt Gebäudebeurteilungskurs 

• Einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der Energieeffizienz von Heizungsanlagen sowie 
Grundkenntnisse über die energetische Sanierung von Gebäuden 

            
 
 
 
 
 
 

                                                                      
§ 45 Abs. 1 Z 5 Bgld. HK-VO 2019 – Inhalt Rechtskurs 

• Grundkenntnisse über die einschlägigen Rechtsvorschriften 

  

Anlage 6 gemäß § 54 Bgld. HK-VO 2019 
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Das Amt der Burgenländischen Landesregierung nimmt Einsicht in die der Behörde zur Verfügung stehenden 

Register, insbesondere durch Abfrage des Melderegisters, Gewerberegisters und des Firmenbuchs, um die zu 

beweisenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse z.B. den Vor- und Familiennamen, den Wohnsitz, die 

Staatsbürgerschaft, die Berufsausbildung und die berufliche Tätigkeit feststellen zu können. 

 
 

NUR VON DER BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN 

Geburtsurkunde 

Staatsbürgerschaftsnachweis 

Meldezettel 

Aktueller Strafregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) 

Aktueller Auszug aus dem zentralen Gewerberegister 

Aktueller Auszug aus dem Firmenbuch 

Beilagen 

  Nachweis der mindestens einjährigen facheinschlägigen Tätigkeit 

  Sozialversicherungsbestätigung über aufrechtes Versicherungsverhältnis 

  Nachweis über aufrechtes Beschäftigungsverhältnis 

  Nachweis über die Entrichtung der Prüfungsgebühr 

 
 

Nachweis über absolvierte Ausbildungen gemäß § 45 Abs. 1 Z. 1 bis Z. 6 Bgld. HK- VO 2019 

 
 

Nachweis über die Entrichtung der Gebühr für das Ansuchen 

  

 
 
 

 Abgasmesskurs           • Grundkenntnisse über Feuerungstechnik und Emissionsfragen 

• Besondere Kenntnisse über technische Richtlinien einschließlich Funktion und 
Wartungserfordernisse von Messgeräten       

 
 

Nachweis Kursbuch (min. 34 Stunden) 
 

Prüfungszeugnis 

 Gebäudebeurteilungskurs • Einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der Energieeffizienz von  
Heizungsanlagen  

• Grundkenntnisse über die energetische Sanierung von Gebäuden 
 
 

Nachweis Kursbuch (min. 35 Stunden) 
 

Prüfungszeugnis 
 

  Grundkenntnisse  
Rechtsvorschriften 

• Grundkenntnisse über einschlägige Rechtsvorschriften 
 
 
 

Nachweis Kursbuch (min. 6 Stunden) 
 

Prüfungszeugnis 

Information des Amtes der Burgenländischen Landesregierung 
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Personen, deren Daten in den genannten Registern noch nicht enthalten sind, sind verpflichtet, die oben  

angeführten schriftlichen Dokumente vorzulegen und damit die erforderlichen Tatsachen und  

Rechtsverhältnisse nachzuweisen. 

Den Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, sind beglaubigte deutsche Übersetzungen 

anzuschließen. 

 

 

Informationen zum Datenschutz 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben von mir bekannt gegebenen personenbezogenen Daten für die Zulassung  

zur Prüfung gemäß § 54 Burgenländisches Heizungs- und Klimaanlagengesetz – Bgld. HKG, vom Amt der  

Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 4 – Agrarwesen, Natur- und Umweltschutz, 7000 Eisenstadt, 

Europaplatz 1, E- Mail: post.a4@bgld.gv.at, Tel.: +4357600-2538, gem. Art 6 Abs- 1 lit c DSGVO verarbeitet werden. 

 

Die personenbezogenen Daten werden vom Verantwortlichen nur so lange aufbewahrt, als gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen oder eine Verjährung potentieller Rechtsansprüche noch nicht eingetreten ist. 

 

Unter den Voraussetzungen des anwendbaren Rechts habe ich das Recht auf Auskunft über die erhobenen Daten, 

Berichtigung,  Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Weiteres besteht das Recht auf Beschwerde bei 

der Datenschutzbehörde. 

 

Datenschutzrechtlicher Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz- Grundverordnung der Europäischen Union, 

Verordnung (EU) Nr. 2016/679 , ist das Amt der Burgenländischen Landesregierung, 7000 Eisenstadt, Europaplatz 

1, E-Mail: post.datenschutz@bgld.gv.at. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich an den Datenschutzbeauftragten KPMG Security Services GmbH, 

Porzellangasse 51, 1090 Wien, E-Mail: post.datenschutzbeauftragter@bgld.gv.at, zu wenden. 
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